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des bezweckten Erfolgs nach § 812 I S. 2 2. Alt. BGB setzt jedoch

eine entsprechende Zweckvereinbarung beider Parteien voraus,60

an der es hier aber gerade fehlt. Ein Verg�tungsanspruch des

Erbensuchers aus Bereicherungsrecht scheidet daher auch aus

tatbestandlichen Gr�nden aus.

E. FAZIT
Im Ergebnis �ndert sich also nichts. Dem Bundesgerichtshof w�-

re es aber bei einer an den gesetzlichen Tatbest�nden orientierten

�berpr�fung erneut m�glich gewesen, seine Rechtsprechung zur

Gesch�ftsf�hrung ohne Auftrag nicht nur im Hinblick auf das

Ergebnis zu korrigieren, sondern sie aus guten Gr�nden auch der

Sache nach zu modifizieren. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-

menhang vielleicht noch, dass der dritte Senat des Bundesge-

richtshofs im Erbensucher-Urteil von 1999 an der gleichen Stelle,

an der er die Gesch�ftsf�hrung ohne Auftrag f�r regelm�ßig an-

wendbar erkl�rt, als weiteres Argument anschließt, in den F�llen

unerkannt unwirksamer Vertr�ge entspreche der Leistungsaus-

tausch dem tats�chlich ge�ußerten Willen der Vertragsschließen-

den.61 Dieses Argument passt an sich nicht zur Gesch�ftf�hrung

ohne Auftrag, aber sehr gut zum Bereicherungsrecht. Gleichwohl

hat das Gericht auch jetzt wieder keine �nderung seiner Recht-

sprechung vorgenommen. Angesichts der statistisch gesehen stetig

zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Erbf�llen und in-

folgedessen wohl auch des Berufszweigs der Erbensucher62 erh�lt

das Gericht aber vielleicht schon in absehbarer Zeit hierf�r er-

neute Gelegenheit.

60 Vgl. Schulze JZ 2000, 523 (525), ebd. zur Vergleichbarkeit des Erbensuchers mit einem

Finder.

61 BGH NJW 2000, 72 (73).

62 Siehe etwa Bruno Schrep Die Spur des Geldes in: Der Spiegel, Nr. 46/13.11.2006,

S. 52 ff.
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n SACHVERHALT
Die Computerh�ndlerin C-AG verkauft �ber ebay Computer und Ersatzteile. Am 1.12.2006 interes-

siert sich A, von Beruf Privatier, f�r ein auf ebay angebotenes Notebook der C-AG, die ihren Sitz in

Hannover, K�nigsworther Platz 1, hat. Interessiert liest er eine in die Webseite eingebettete Widerrufs-

belehrung, in der es heißt: »Sie k�nnen Ihre Vertragserkl�rung innerhalb von zwei Wochen (Datum

des Poststempels) widerrufen. Die Frist beginnt fr�hestens mit Erhalt der Ware. Der Widerruf ist zu

richten an: C-AG, K�nigsworther Platz 1, 30167 Hannover.« A ersteigert das Notebook am 2.12.2006

f�r 500 E und erh�lt am selben Tag eine E-Mail von ebay, in der Abwicklungsmodalit�ten (Identit�t

des Verk�ufers, Zahlungsmodalit�ten etc.) erl�utert werden. Das Notebook wird am 10.12., nachdem

A 500 E an die C-AG �berwiesen hat, geliefert. Wegen der vorweihnachtlichen Hektik befasst sich A

erst am 25.12. n�her mit dem Notebook. Ihm missf�llt daran einiges, weswegen er am 29.12. bei der

C-AG anruft, um den Vertrag zu widerrufen. Da die Mitarbeiter der C-AG jedoch bereits Silvester

feiern, erreicht er nur den Anrufbeantworter, auf dem A eine Nachricht hinterl�sst, mit dem Inhalt, er

widerrufe den Vertrag. Weil A bis zum 5.1.2007 nichts von der C-AG h�rt, schreibt er an diesem Tag

eine E-Mail an die C-AG, in der er schreibt: »Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe Sie am 29.12.

bereits angerufen, aber nur den Anrufbeantworter erreicht. Ich widerrufe den Kaufvertrag �ber ein

Notebook vom 2.12. Bitte teilen Sie mir mit, wo ich das Teil hinsenden soll. Den Kaufpreis �berweisen

Sie bitte auf mein Konto. Mit freundlichen Gr�ßen, A«. Die C-AG tut nichts.

A will auch seiner Frau B zu Weihnachten eine Freude machen. Deswegen bucht er auf der

Webseite der Fluglinie F-AG am 15.12.2006 Flugtickets f�r 2 Personen f�r das Wochenende vom

29.12. – 31.12.2006 nach Wien. Weil Aktionstickets billiger als regul�re Tickets sind, bucht er f�r

sich und seine Frau jeweils 4 Tickets »�ber Kreuz«: HAJ-VIE-HAJ (hin: 15.12.2006, retour:

31.12. 2006) und VIE-HAJ-VIE (hin: 15.12.2006, retour 29.12.2007). Die �berz�hligen Tickets

will er verfallen lasen. Auf diesem Wege zahlt er 250 E/Person f�r alle vier Tickets, statt

500 E/Person f�r die verf�gbaren regul�ren Tickets zu den gew�nschten Daten. Am Weihnachts-

tag stellt sich heraus, dass B nicht nach Wien will. A sendet deswegen am 26.12. eine Widerrufs-

mail an die F-AG. Da bis zum 29.12. keinerlei Reaktion der F-AG erfolgt, will B am 29.12. doch

unter Protest mit A gemeinsam nach Wien fliegen. Die Bef�rderung wird ihnen jedoch verweigert,

weil in den AGB der F-AG u.a. ein Passus enthalten ist, der lautet: »Der Flugschein gilt nur f�r die

Bef�rderungsstrecke, die im Flugschein eingetragen ist, beginnend mit dem Abflugort, �ber verein-

* Der Autor Forg� ist Professor f�r IT-Recht und Rechtsinformatik und Leiter des Instituts f�r Rechtsinformatik an der Leibniz Universit�t

Hannover und Leiter des Universit�tslehrgangs f�r Informationsrecht an der Universit�t Wien. Der Autor Amini ist dort studentische

Hilfskraft.

1/2008 21

�BUNGSBL�TTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM LERNBEITRAG ZIVILRECHT · UREIGENSTE GESCH�FTE . . .

�
B

U
N

G
SB

L�
TT

ER
ST

U
D

EN
TE

N



Jobname: JA_1-2008.3d 7.12.2007 09:41:47 Uhr

barte Zwischenlandeorte bis zum Zielort. Der gezahlte Flugpreis entspricht unseren Tarifen und gilt

f�r die eingetragene Bef�rderungsstrecke. Er ist wesentlicher Bestandteil des mit uns abgesprochen-

en Bef�rderungsvertrags. Der Flugschein wird nicht akzeptiert und verliert seine G�ltigkeit, wenn

nicht alle in ihm enthaltenen Coupons vollst�ndig und in der im Flugschein vorgesehenen

Reihenfolge ausgenutzt werden.« Die AGB sind bei Internetbestellungen zwar �ber einen

Mausklick auf den Button »AGB« erreichbar, werden aber nicht zwingend angezeigt. A will die

AGB nicht gesehen haben. Um den Ehefrieden nicht weiter zu gef�hrden, kauft A noch am

Flughafen neuerlich Tickets, diesmal allerdings f�r 1.000 E pro Person. Am 1.1.2007 verlangt

er brieflich von der F-AG insgesamt 5.000 E, n�mlich 2.000 E f�r die am 29.12.2006 erworbenen

Tickets, 500 E f�r die Tickets, die er am 15.12.2006 gebucht hat, da er den Vertrag wirksam

widerrufen habe, und 2.500 E Schmerzensgeld, weil er und seine Frau wegen der Probleme am

Flughafen w�hrend des gesamten Wienwochenendes nur gestritten h�tten und der eheliche Friede

auf Dauer gef�hrdet sei.

Fragen
A. Kann A den Vertrag mit der C-AG widerrufen?

B. Bestehen die von A gegen die F-AG brieflich geltend gemachten Anspr�che?

n L�SUNG

A. ANSPRUCH DES A GEGEN DIE C-AG AUF R�CKZAHLUNG DES KAUFPREISES NACH
WIDERRUF AUS §§ 346, 357 I 1, 355, 312D BGB

A k�nnte gegen die C-AG aus §§ 346, 357 I 1, 355, 312d BGB einen Anspruch auf R�ckerstattung

des f�r den Notebook gezahlten Kaufpreises in H�he von 500 E haben. Dazu m�sste zwischen A

und der C-AG ein wirksamer Vertrag bestehen, dieser m�sste als Fernabsatzvertrag einzustufen sein

mit der Folge, dass der Anwendungsbereich der §§ 312b ff. BGB er�ffnet ist, und dem A ein

Widerrufsrecht zukommt. Das Widerrufsrecht des A d�rfte nicht ausgeschlossen sein. Den Widerruf

m�sste A form- und fristgerecht ausge�bt haben.

I. Wirksamer Vertragsschluss
Zwischen A und der C-AG k�nnte ein Kaufvertrag gem. § 433 BGB zustande gekommen sein. Laut

Sachverhalt »ersteigerte« A das Notebook am 2.12.2006. Die C-AG als juristische Person kann gem.

§ 1 AktG Tr�gerin von Rechten und Pflichten und mithin Vertragspartnerin sein.

Fraglich ist, ob der Vertragsschluss im Rahmen einer Internetauktion, wie vorliegend �ber ebay,

sich nach § 156 BGB richtet, der eine Spezialvorschrift f�r Vertragsschl�sse bei Versteigerungen ist.

W�re § 156 BGB anwendbar, w�re zu pr�fen, ob ein Zuschlag erteilt wurde, weil erst durch diesen

der Vertrag zustande k�me. Allerdings handelt es sich bei Versteigerungen im Internet nicht um

Versteigerungen im Rechtssinne, so dass § 156 BGB nicht einschl�gig ist (Palandt/Heinrichs BGB,

66. Aufl. 2007, § 156 Rn. 3). Der Zuschlag ist die Willenserkl�rung des Auktionators, mit der dieser

das Gebot des Bieters annimmt und kann daher nicht durch bloßen Zeitablauf nach H�chstgebot

ersetzt werden (BGH NJW 2005, 53 [54]). Auch die E-Mail, die A am 2.12.2006 von ebay erh�lt, in

der ihm die Abwicklungsmodalit�ten bekannt gegeben werden, ist kein Zuschlag i.S.v. § 156 BGB,

sondern nur eine Mitteilung, die im Hinblick auf den Vertragsschluss keine Rechtswirkung entfaltet

(a.A. LG Berlin NJW 2003, 3493 [3494]). Somit richtet sich der Vertragsschluss im Rahmen einer

Internetauktion nach den allgemeinen Regeln der §§ 145 ff. BGB.

Vertragsschluss im Rahmen

einer Internetauktion

Die C-AG hat mit der Freischaltung der Angebotsseite eine wirksame, verbindliche und auf den

Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete Willenserkl�rung abgegeben, die mit dem Ende der »Auk-

tion« befristet ist. Insbesondere handelte es sich bei der Freischaltung durch die C-AG um keine

invitatio ad offerendum, denn mangels der Gefahr einer Mehrfachverpflichtung des Einstellers kann

ein objektiver Rechtsbindungswille nicht ausgeschlossen werden (BGH NJW 2002, 363 [364]; vgl.

auch OLG Hamm, NJW 2001, 1142; anders zu beurteilen sind hingegen Webseiten der meisten

Webshops (etwa Amazon). Diese schließen in aller Regel – zumeist explizit in den AGB – einen

Rechtsbindungswillen hinsichtlich der Webseiteninhalte aus, sodass es sich bei diesen um eine

invitatio ad offerendum handelt. Der Kunde stellt in diesen F�llen das Angebot, das vom Webshop

angenommen wird.).

Rechtsbindungswille

des Einstellers

Wegen Bestimmbarkeit der essentialia negotii im Zeitpunkt des Angebots – Vertragspartner wird

derjenige, der am Ende des festgelegten Bietzeitraums das h�chste Gebot abgegeben hat, und dieses

Gebot stellt gleichzeitig den Kaufpreis dar – gen�gt die Freischaltung auch dem Bestimmtheits-

Bestimmbarkeit der

essentialia negotii

erfordernis (a.A. Hager JZ 2001, 786 [788]). Das Gebot des A mit einem Kaufpreis in H�he von

500 E stellt eine auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete Willenserkl�rung dar.

Somit ist in Folge zweier in Bezug aufeinander abgegebener und auf den Abschluss eines Kauf-

vertrages gerichteter Willenserkl�rungen zwischen A und der C-AG am 2.12.2006 ein Kaufvertrag

gem. § 433 BGB �ber ein Notebook zum Preis von 500 E wirksam zustande gekommen. Dem

Vertrag stehen auch keine Wirksamkeitshindernisse entgegen. Insbesondere ist der Vertrag nicht
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